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N un ist es amtlich: Es gibt neue Regeln für
die Etikettierung von Textilien. Das hat

das Europäische Parlament in Straßburg in
der vergangenen Woche beschlossen. Die
neue Verordnung wird voraussichtlich im

Spätsommerdieses Jahres inKraft tretenund
ersetzt die nationalen Textil-Kennzeich-
nungsgesetze in allen 27 EU-Mitgliedsstaa-
ten. Sie entspricht weitgehend demaktuellen
deutschen Gesetz, wie der Gesamtverband
Textil+Mode mitteilt.
Bisher wird die Textil-Kennzeichnung durch
eine Richtlinie geregelt, die in den einzelnen
EU-Ländern in nationales Recht umgesetzt
wird. „Die Vereinheitlichung der Textil-
Kennzeichnung in allen Mitgliedstaaten
bringt entscheidende Vorteile für die deut-
schen Textil- und Bekleidungsindustrie: Bü-
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TW: Welche Vor- und Nachteile haben die neue
Etikettierungsregeln?
Heinz Horn: Die Verordnung bedeutet echten
Bürokratieabbau. Es wird jetzt leichter, auch
grenzüberschreitend immer richtig zu kenn-
zeichnen. Ein weiterer großer Vorteil ist die Be-
schleunigung bei der Einführung von neuen
Fasern. Ein kleiner Wermutstropfen ist die neu
hinzugekommene Kennzeichnungspflicht für Leder
und Pelz.
Was bedeuten die neuen Regeln für den
Verbraucher?
Für den Verbraucher wird sich kaum etwas ändern,
denn schon heute wird er korrekt und umfassend
informiert. Verbraucher, die auf Fell und Leder

verzichten wollen, finden jetzt einen Hinweis. Der
Verbraucher wird die Änderung vermutlich kaum
merken, weil die Faserkennzeichnung auf dem
Etikett so bleibt, wie sie ist.
Die verpflichtende „Made in“-Kennzeichnung ist
jetzt erst mal vom Tisch. Warum ist der Gesamt-
verband so vehement gegen diese Kennzeich-
nung?
Gegenfrage: Was sagt die „Made in“-Kennzeich-
nung aus? Bei Licht betrachtet: gar nichts. Sie
arbeitet mit Vorurteilen und genau das wollen die
Befürworter: Der Verbraucher soll, wenn er z. B.
„Made in Bangladesh“ liest, denken: „Made in
Bangladesh“ gleich Kinderarbeit. Wir wehren uns
dagegen, alle Nicht-EU-Produzenten über einen

Kamm zu scheren, denn
damit tut man vor allem
solchen Produzenten
unrecht, die verantwor-
tungsvoll mit Mitarbeitern
und Umwelt umgehen. Ein
weiteres Problem ist die
Komplexität textiler
Produkte. Ein Beispiel:
Wird ein Anzug aus
feinstem italienischem Stoff,
z. B. aus Biella in Tunesien konfektioniert, müsste im
Anzug „Made in Tunesia“ stehen. Das täuscht den
Verbraucher doch mehr, als wenn nichts zur Herkunft
drin steht. UB

Heinz Horn, Präsident des
Gesamtverbands

rokratie wird abgebaut, der Handel erleich-
tert“, erklärt Dr. Wolf-Rüdiger Baumann,
Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands.
Ganz ohneHindernisse konnte die neueVer-
ordnung das Europäische Parlament jedoch
nicht passieren. Das Verhandlungsteam hat
denMitgliedsstaatenwichtigeZugeständnis-
se abgerungen, darunter die Etikettierung
von Echtfellteilen und eineMachbarkeitsstu-
die über die Ursprungskennzeichnung. Bis-
lang beziehen sich die in der EU gängigen
Textil-Kennzeichnungen ausschließlich auf
den Rohstoffgehalt.
Neu ist daher die Verpflichtung, dass jede
Verwendung von tierischemMaterial (Leder,
Pelz) auf demTextiletikett angegebenwerden
muss. Felle werden oft als Besatz bei preis-
günstigen Kleidungsstücken verwendet, „für
den Verbraucher ist es oft schwierig, zwi-
schen Echt- und hochwertigem Kunstfell zu
unterscheiden“, heißt es in einer Mitteilung
des Europäischen Parlaments. Allergiker
würden von der Neuregelung profitieren, da
Echtfell für ihre Gesundheit eine Gefahr dar-
stellen kann.
Neu geregelt werden auch die „Schwellen-
werte für Kennzeichnung mit dem Sammel-
begriff Sonstige Fasern“. Die bisherige Mög-
lichkeit von zum Beispiel „mindestens 85%
Baumwolle“ entfällt laut Silvia Jungbauer,
stellvertretende Hauptgeschäftsführerin von
Gesamtmasche. Künftig müssen alle verar-
beiteten Fasern aufgeführt sein. Laut Ge-
samtverband ist diese Aufschlüsselung aber
schon heute Praxis. Die Neuregelung soll au-
ßerdemeine schnellere Einführung vonneu-
en Fasern und innovativen Produkten ge-
währleisten. Die Kennzeichnung bezieht

sich nur auf die Bestandteile von Textilien
und Bekleidung. Mit den Pflege-Etiketten
hat die Neuregelung nichts zu tun, diese
Kennzeichnung ist freiwillig.
Die Regeln zur Textilkennzeichnung müs-
sen jetztnochvondenMitgliedstaatenunter-
zeichnet werden. Die Verordnung tritt dann
20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt in Kraft. Danach gilt für den Han-
del mit Textilprodukten mit der bisherigen
Kennzeichnung eine Übergangsfrist von
zwei Jahren. „Neue Produkte dürfen noch
ein halbes Jahrmit der altenKennzeichnung
auf den Markt gebracht werden“, so der Ge-
samtverband.
Eine verpflichtende Urprungskennzeich-
nung für importierte Textilien ausNicht-EU-
Ländern wird es vorerst nicht geben. Dafür
hatten sich im Vorfeld einige Länder stark
gemacht, und auchdieMehrheit desEuropa-
Parlaments hatte sich dafür ausgesprochen.
Dadurch sollten Verbraucher eine bessere
Entscheidungsgrundlage haben. Dagegen
waren der deutsche Gesamtverband und 26
weitere Verbände aus 13 Staaten.
Eine eindeutige „Made-in“-Kennzeichnung
sei kaum möglich, da in den Wertschöp-
fungsprozess der Bekleidungsbranche viele
Länder involviert seien, so der Gesamtver-
band. „Wir konnten Protektionismus und ei-
ne Täuschung der Verbraucher verhindern“,
sagt Baumann. Es bleibe zu hoffen, dass die
EUauchkünftig an einer freiwilligen „Made-
in“-Kennzeichnung festhalte. EineMachbar-
keitsstudie wurde dennoch in Auftrag gege-
ben. Sie soll bis 30. September 2013 klären,
wie eine solche Kennzeichnung sinnvoll an-
zuwenden ist. UB

Die Textilkennzeichnungen innerhalb der EU werden neu geregelt. Der Beschluss ist ein Kompromiss, durch den
die umstrittene „Made-in“-Kennzeichnung vorerst vom Tisch ist.

Europäische Etiketten

„Die „Made in“-Kennzeichnung arbeitet mit Vorurteilen“


